
Gesetzliche Rechnungsbestandteile einer Rechnung, oder: 
Welche Bestandteile muss eine ordnungsmäßige Rechnung enthalten?  

- Absender der Rechnung vollständig?  
Wichtig auch bei Rechnungen von Kleinunternehmen und Einzelunternehmen oder 
Privatpersonen: komplette Anschrift ist eine Pflichtangabe!   

- Anschrift des Rechnungsempfängers korrekt?  
Dies kann z.B. die Kirchengemeinde oder die Kita sein. Der Rechnungsempfänger muss die 
Rechnung bezahlen, d.h. eine Rechnung adressiert an die Kirchengemeinde muss auch von 
der Kirchengemeinde bezahlt werden. Ist der Rechnungsempfänger falsch, muss eine 
korrekte Rechnung angefordert werden. Daher bei z.B. Bestellungen bereits auf die korrekte 
Rechnungsanschrift achten. Rechnungen an Privatpersonen können nicht vom Staki / der 
Kirchengemeinde bezahlt werden!   

- Lieferung / Dienstleistung korrekt erhalten?  
Anzahl und Produktbezeichnung sowie Lieferdatum bzw. Leistungsdatum prüfen, bevor die 
Rechnung zur Zahlung an die Stadtkirchenkanzlei gesandt wird.  

- Mehrwertsteuer ausgewiesen?  
Wichtig auch bei Honorarrechnungen u.ä.! Wenn keine Mehrwertsteuer ausgewiesen werden 
muss, dann muss der Grund dafür auf der Rechnung stehen (z.B. Kleinunternehmen…, 
Honorarrechnung… nach § …)!   

- Rechnungsnummer und Rechnungsdatum vorhanden?  

- Steuernummer vorhanden?  

- Bankverbindung vollständig?  
IBAN und BIC sind zwingend notwendig – Kontonummer und BLZ sind nicht mehr zulässig!  

Gesetzliche Grundlage:  

https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__14.html 

Umsatzsteuergesetz (UStG) - § 14 Ausstellung von Rechnungen u.a.  

 

Das Problem der Scheinselbstständigkeit  

Das große Problem mit der „Scheinselbstständigkeit“ besteht seit Jahren. Diverse Streitigkeiten und 
aufgedeckte Betrugsfälle landeten in den letzten Jahren genau wegen dieser Problematik vor den 
Arbeitsgerichten der Republik.  

Definition: Ein Scheinselbstständiger ist, wer zwar als Honorarkraft entlohnt wird und auch als freier 
Mitarbeiter gilt, allerdings weisungsgebunden und voll in den Betrieb des Unternehmens eingebunden 
ist. Bei einem solchen Job liegt keine freie Mitarbeit vor, sondern es handelt sich um Arbeitsverhältnis 
mit allen gängigen Verpflichtungen und Sozialabgaben.  

Entscheidend, etwa nach einem Gerichtsurteil: dies gilt auch rückwirkend.  

 

Hinweis: Diese Informationen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit.  

Anbei Musterrechnungen, die als Vorlage genutzt werden können.  

https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__14.html


 



 



 


